
 

P R E S S E I N F O R M A T I O N 
der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
 
 

Mehr Gehalt für MedizinerInnen bei der Diakonie 
Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (ARK Bayern) beschließt Entgelterhöhung in drei Schritten 
 
Nürnberg/München, 1. Februar 2017. Zusätzlich zur Entgeltsteigerung vom 1. 
April 2016 hat die ARK Bayern nun noch die aktuelle Tarifsteigerung im TV-Ärzte 
für den Bereich der Diakonie Bayern adaptiert. Daraus ergeben sich 
Entgeltsteigerungen von 2,3 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2017, von 2,0 
Prozent zum 1. September 2017 und von 0,7 Prozent zum 1. Mai 2018. 
 
„Entgegen manchen Vorurteilen werden Ärztinnen und Ärzte im Bereich der Diakonie Bayern 
sehr gut bezahlt“, sagt Klaus Klemm, derzeit Vorsitzender der ARK Bayern. „Auch wir tragen 
der verantwortungsvollen und manchmal extrem kräftezehrenden Aufgabe der 
Medizinerinnen und Mediziner Rechnung und wollen, dass diese im Rahmen dessen, was auf 
Basis der Refinanzierung durch die Kassen und im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen 
vertretbar ist, möglichst gut entlohnt werden“, so der ARK-Vorsitzende weiter. 
 
Nachdem die ARK Bayern bereits im April 2016 die Engelte für ÄrztInnen um mehr als ein 
Prozent angehoben hatte, hat sie nun die zwischenzeitlich erfolgte Tarifsteigerung im TV 
Ärzte adaptiert und ins Entgeltsystem der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Diakonie 
Bayern umgerechnet. Zu den Steigerungen um 2,3, 2,0 und 0,7 Prozent kommen unter 
anderem noch die Jahressonderzahlung und die bislang alleine von den DienstgeberInnen 
getragenen Beiträge zur Betriebsrente bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse 
Darmstadt (EZVK). 
 
 
Die ARK Bayern 
 
Nach einem Beschluss der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern von 
1977 wird für die Ausgestaltung des Diensverhältnisses sowie die Ordnung und Fortentwicklung 
der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie eine Arbeitsrechtliche 
Kommission gebildet. Sie beschließt insbesondere Regelungen zu Abschluss und Inhalt von 
Arbeitsverträgen und ist für das Aushandeln von Entgelten zuständig. Die Beschlüsse der ARK 
sind verbindlich und wirken normativ. 
 
Die ARK Bayern ist das oberste Tarifgremium für Evangelisch-Lutherische Kirche und Diakonie 
in Bayern. Ihre Entscheidungen betreffen deren derzeit rund 117000 Mitarbeitende. Die ARK 
besteht aus 16 unabhängigen Mitgliedern. Sie ist paritätisch besetzt mit je vier Vertreterinnen 
und Vertretern der Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst, der Mitarbeitenden im diakonischen 
Dienst, der kirchlichen Körperschaften und der Träger diakonischer Einrichtungen. 


